
* Signifikante Unterschiede zwischen EvL- und TaAM-Geförderten auf dem 5 %-Niveau.
1) EvL = Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (§ 16e SGB II); TaAM = Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II).
Quelle: Befragung „Lebensqualität und Teilhabe“ 1. Welle (2020/2021); zur Berechnung der Werte wurden Ge-
wichte zur Hochrechnung auf die Referenzpopulation verwendet. © IAB

Antworten der Geförderten auf die Frage  
„In welchen Bereichen hat Sie der Coach unterstützt?”
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Umgang mit Behörden

Probleme im Betrieb

Persönliche Probleme

Gesundheitsberatung

Arbeitsbedingungen/Orga-
nisation des Arbeitsalltags

Umgang mit der  
Covid-19-Krise

Kinderbetreuung und Pflege 
 von Angehörigen

EvL1) -Geförderte

TaAM1) -Geförderte


